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Verkehrsre gelu ng au f der JÜener Höhenstran ne f der

Kahlenbe rger Str &gse

Cobenz lgasse und der

Wie schon angekündigt,hat nunmehr der Magistrat im Ein¬
vernehmen mit der Bundespolizeidirektion eine Verordnung betreffend Ver¬
kehrsregelung auf der Wiener Höhenstrasse,der Cobenzlgasse und der Kahlenber
ger Strasse erlassen . Nach der Verordnung sind auf der Wiener Höhenstrasse
zwischen der Umkehr schleife auf dem f^eopoldsberg und dem Caferestaurant
Cobenzl einschliesslich der Strassen bis zur Kirche auf aem Kahlenberg und
auf der Cobenzlgasrse vom Enae des verbauten Teiles bis zur Wiener Höhen¬
strasse das Pahren mit Fuhrwerken,mehrspurigen Fahrräaern und Lastkraft¬
fahrzeugen , das Reiten,und soweit nicht auf diesen Strassenteilen erhöhte,
durch Randsteine abgegrenzte Genwege vorhanden sind,das Gehen verboten . D b-
ses Verbot gilt nicht für Wirtschaftsfuhren und für Fahrzeuge,wenn sie der
Grüterbeföruerung für die im Verkehrsbereich dieser Strassen liegenden An¬
siedlungen und Betriebe dienen.

Für Fussgänger dienen ausschliesslich die besonders ange¬
legten Gehwege,Das Ueberqueren der Wiener Höhenstrasse ist den Fussgängern
nur bei den gekennzeichneten Wegkeruzungen gestattet.

Das Ueberqueren der Fahrbahn im Bereiche der Parkplätze ist
nur den Benutzern der auf diesen Parkplätzen aufgestellten Fahrzeuge ge¬
stattet .

Diese Bestimmungen gelten nicht für Militärpersonen,Organe
der Sicherheitsexekutive,sowie sonstige behördliche Organe,sofern sich die¬
se Personen in Ausübung ihres Dienstes befinden,weiter nicht für Personen,
die mit der Erhaltung dieser Strassen und ihrer Nebenanlagen befasst sind.

Die Umkehrschleifen auf dem Leopoldsberg und auf dem Kah¬
lenberg sowie die Randstrassen des Parkplatzes Kahlenberg dürfen nur in der
durch die Verkehrszeichen gekennzeichneten Fahrtrichtung befahren werden.

Ferner ist auf der Kahlenberger Strasse zwischen der Wild-
grubgasse und der 'Wiener Höhenstrasse das Fahren verboten . Das Verbot gilt
nicht für Wirtschaftsfuhren und für Fahrzeuge,wenn sie der Güterbeförderung
für die im Verkehrsbereiche dieser Strasse liegenden Ansiedlungen und Betrie
be diesen,weiter nicht für Fahrzeuge,deren sich Aerzte und Hebammen bei
Hilfeleistungen in diesem Gebiete bedienen und nicht für die im öffentlichen
Interesse verkehrenden Fahrzeuge.

Die Zu~ unü Abfahrt von Personenfahrzeugen zu und von den im
'Beile zwischen der Wilcigrubgasse una der Abzweigung des Weges zur Gastwirt¬
schaft " Zur eisernen Hand " liegenden Ansiedlungen und Betrieben einschliess¬
lich der Gastwirtschaft n Zur eisernen Hand "

. ist nur über die Kahlenberger
Strasse zwischen der Wildgrubgasse und der Abzweigung des Weges zur Gastwirt¬
schaft “ Zur eisernen Hand ” und zurück gestattet,hingegen über die Kahlenber¬
ger Strasse zwischen aor Abzweigung des Weg . s zur Gastwirtschaft H Zur eiserne
Hand ” und der Wiener Höhenstrasse verboten.

Für besondere Fälle können vom Besonderen Stadtamt II auf
Ansuchen,die bei der Magistrats - Abteilung 59 einzubringen sind,Im Einverneh¬
men mit der Bundespolizeidirektion Ausnahmen von den Bestimmungen der Ver¬
ordnung gov/ährt werden.

Uobertretungen der Verordnung worden von der Bundespolizei¬
direktion nach dom Wiener Strassenpolizoigosetz mit Gold bis zu 500 Schil¬
ling,bei erschwerenden Umständen mit Arrest bis zu vier Wochen bestraft,
der an Stelle oder neben der Geldstrafe verhängt werden kann.
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